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6/3 Durchführung der
 Gefährdungs-
beurteilung

6/3.1 Vorbereitende Schritte

6/3.1.1 Zielsetzung der Gefährdungs-
beurteilung

Grundsätzlich ist zum Anfang einer Gefährdungsbeur-
teilung die Frage zu beantworten, welches Ziel man
mit deren Erstellung verfolgen möchte.

Dient sie einzig der Feststellung der Gefahren im be-
trachteten Arbeitsbereich sowie der Ableitung von
Schutzmaßnahmen?

Oder sollen durch die Gefährdungsbeurteilung auch
Anforderungen an die Qualifikation der in dem be-
trachteten Bereich beschäftigten Personen, notwendi-
ge Prüfumfänge und Prüffristen oder Anforderungen
an bereitzustellende persönliche Schutzausrüstun-
gen, Arbeitsmittel, Werkzeuge und Hilfsmittel abgelei-
tet werden?

Was beinhaltet der betrachtete Arbeitsbereich?

l Die Gestaltung eines Arbeitsplatzes? 
l Die Bewertung eines Arbeitsverfahrens? 
l Die Handhabbarkeit einer Maschine?
l Das Tätigkeitsprofil einer bestimmten Person?
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Diese Fragestellungen müssen unbedingt im Vorfeld
der durchzuführenden Gefährdungsbeurteilung be-
antwortet werden, um die Beurteilung selbst mög-
lichst zielgerichtet durchführen zu können.

Aufgrund der geschilderten vielfältigen Möglichkeiten
wird anstelle des Begriffs „Arbeitsbereich“ sehr häu-
fig der Begriff „Arbeitssystem“ verwendet, welcher ei-
ne eher neutralere Beschreibung eines zu betrachteten
Bereichs darstellt.

Indem das zu betrachtende Arbeitssystem von ande-
ren Arbeitssystemen (welche jedoch ggf. selbst Aus-
wirkungen auf das betrachtete Arbeitssystem haben
können) abgetrennt wird, wahrt man die notwendige
Übersichtlichkeit für die anstehende Analyse.
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Abb. 6/3.1.1-1: Abgrenzung von Arbeitssystemen für die Gefährdungsanalyse

6/3.1.2 Einzubeziehende Personen

Verantwortlich für die Führung eines Betriebs ist der
Arbeitgeber. Dieser ist somit auch Hauptadressat der
staatlichen Rechtsvorschriften sowie der Unfallverhü-
tungsvorschriften (in Letzteren i. d. R. „Unternehmer“
genannt).
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Der Arbeitgeber trägt die Gesamtverantwortung für
den Betrieb. Da er in vielen Fällen jedoch nicht selbst
sämtliche Entscheidungen treffen kann (z. B., weil zu
viele Entscheidungen getroffen werden müssen oder
er nicht für jede zu klärende Problemstellung die hier-
zu notwendigen Fachkenntnisse innehat), kann (und
muss) er sich der Hilfe weiterer Mitarbeiter bedienen.
Ihm obliegt jedoch die Führungsverantwortung ge-
genüber diesen nachgestellten Fach- und Führungs-
kräften.

Weiterhin hat der Arbeitgeber den eigenen Betrieb zu
organisieren sowie die Verantwortung, den eigenen
Betrieb zu organisieren, sowie die Verantwortung für
betriebliche Bereiche, für die er nicht selbst die Unter-
nehmerverantwortung übernehmen kann, auf fachlich
und persönlich geeignete Mitarbeiter (Führungskräf-
te) zu übertragen. Des Weiteren verbleibt beim Arbeit-
geber die Aufsichtsverantwortung über die unterstell-
ten betrieblichen Hierarchieebenen.

Gerade in größeren Betrieben mit vielen unterschied-
lichen Arbeitsbereichen empfiehlt es sich daher, die
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung auf die
diese Arbeitsbereiche verantwortlich leitenden
Führungskräfte zu übertragen, da sie mit den in diesen
Arbeitsbereichen auftretenden Gefährdungen eher
vertraut sind als der eigentliche Arbeitgeber.

Somit sind in diesem Fall auch die Führungskräfte in
die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung mit
einzubeziehen.

Neben dem Arbeitgeber bzw. den Führungskräften hat
jedoch auch die Personalvertretung ein auf der
Grundlage des § 87 des Betriebsverfassungsgesetzes
(BetrVG) ergebendes Mitbestimmungsrecht in inner-
betrieblichen Entscheidungen inne. Ihr ist die Gele-
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genheit  zu  geben,  sich  an  der  Durchführung  der
Gefährdungsanalyse zu beteiligen.

Das 1974 in Kraft getretene „Gesetz über Betriebs-
ärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte
für Arbeitssicherheit“ (kurz Arbeitssicherheitsgesetz
[ASIG]) legt fest, dass für die arbeitsmedizinische und
sicherheitstechnische Betreuung von Betrieben Be-
triebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit (FASI
oder SiFa) zu beauftragen sind.

Diese sind jedoch  nicht verantwortlich für die Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes, da sie ihre Fachkunde
unabhängig, d. h. weisungsfrei, ausüben sollen. Sie
sind jedoch in Fragen des Arbeitsschutzes fachlich da-
hin gehend ausgebildete Experten, um den Arbeitge-
ber bei der Durchführung einer systematisch aufge-
bauten Gefährdungsanalyse unterstützen zu können.
Des Weiteren haben Betriebsärzte und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit auch mit der Personalvertretung
(Betriebsrat) zusammenzuarbeiten (vgl. § 9 ASiG).

Die mit den im jeweilig betrachteten Arbeitsbereich
angewandten Arbeitsverfahren am besten vertrauten
Personen sind jedoch die Beschäftigten selbst. Aus
diesem Grunde sollten sie auch bei der ihren Arbeits-
platz bzw. ihre Tätigkeit betreffenden Gefährdungs-
analyse unbedingt mit einbezogen werden.

Auch die in Betrieben ab 20 Beschäftigten gem. § 22
Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) zu bestellenden Sicher-
heitsbeauftragten können wertvolle Informationen lie-
fern und sollten an der Durchführung der Gefähr-
dungsanalyse ebenfalls beteiligt werden.

Für spezielle Fragestellungen sollten ggf. weitere Per-
sonen als innerbetriebliche Experten beratend hinzu-
gezogen werden, wie z. B. Gefahrstoff- oder Brand-
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schutzbeauftragte oder die Schwerbehindertenvertre-
tung.

Werden in einem Betrieb mehr als 20 Personen be-
schäftigt, ist gem. § 11 ASIG ein Arbeitsschutzaus-
schuss zu gründen, welcher vierteljährlich zusam-
mentritt und Fragen der Arbeitssicherheit erörtert.

Über die Sicherheitsbeauftragten und die Personal-
vertretung können beispielsweise Fragen und Anre-
gungen der Beschäftigten zur Diskussion eingebracht
werden.

Somit kann der Arbeitsschutzausschuss ein sehr ef-
fektives Instrument darstellen, um den Arbeitgeber,
welchem letztendlich die Gesamtverantwortung für
den innerbetrieblichen Arbeits- und Gesundheits-
schutz obliegt. Die Informationen, die sich aus den un-
terschiedlichsten betrieblichen Belangen ergeben,
können als Hilfestellung für betriebliche Entscheidun-
gen kanali- siert und mit Stellungnahmen bzw. Emp-
fehlungen der Mitglieder  des  Arbeitsschutzaus-
schusses  versehen werden. Wie die nachstehende
Grafik aufzeigt:
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Abb. 6/3.1.2-1: Externe und innerbetriebliche Beteiligte im Arbeitsschutz

Als externe Berater können im Einzelfall auch Sach-
verständige oder Mitarbeiter der Arbeitsschutzbehör-
den (Unfallversicherungsträger, Gewerbeaufsichts-
ämter, Bezirksregierungen etc.) einbezogen werden.
Insbesondere Letztere können i. d. R. auch eine Aus-
kunft darüber geben, ob das vorgesehene bzw. bereits
angewandte Prozedere den Anforderungen an eine
rechtskonforme Umsetzung der Gefährdungsbeurtei-
lung genügen kann.
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6/3.1.3 Beschaffung notwendiger 
Informationen

Die Beschaffung von Hintergrundinformationen
gehört ebenfalls zu den vorbereitenden Schritten für
die Durchführung der Gefährdungsanalyse. Diese In-
formationen können sowohl innerbetrieblich (z. B.
Meldungen und Protokolle, Unfallanzeigen sowie Ar-
beits- und Betriebsanweisungen) als auch extern (z. B.
Rechtsgrundlagen aus staatlichem Recht, Unfallver-
hütungsvorschriften, Regeln und Informationen der
DGUV, Herstellerunterlagen, Prüf- und Begehungs-
protokolle von Sachverständigen oder Behörden) be-
schafft werden, wie die nachfolgende Grafik zeigt:
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Ein weiteres wichtiges Instrument zur Informations-
beschaffung sind Checklisten. Sie dienen zum einen
als Hilfsmittel zur umfassenden Beurteilung der Ar-
beitsplätze im Rahmen von Be- triebsbegehungen.
Zum anderen können Checklisten aber auch im Vorfeld
der Begehung den Mitarbeitern als Hilfestellung zur
zielgerichteten Beurteilung ihres eigenen Arbeitsplat-
zes an die Hand gegeben werden.

Durch die Beantwortung anonymisierter Checklisten
werden die Beschäftigten i. d. R. auch eher als in di-
rekten Mitarbeiterbefragungen dazu bereit sein, sich
über sensible Themen, die ihren Arbeitsplatz betreffen
(wie z. B. Arbeitsüberlastung, ungünstiges Führungs-
verhalten, Mobbing etc.), zu äußern.
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Sicherheitshandbuch auf CD-ROM 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5734 

 
 
 

 
 
 
 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 
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